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vom 14. 06. 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von 
Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG

EuUnthVO	 Verordnung (EG) 4/2009 des Rates vom 18. 12. 2008 über die Zuständigkeit, 
das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen

EuZA	 Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht
EuZPR	 Europäisches Zivilprozessrecht
EuZustVO	 Verordnung (EG) 1393/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. 11. 2007 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher 
Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedsstaaten (Zustel-
lung von Schriftstücken) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 1348/2000  
des Rates

EuZVR	 Europäisches Zivilverfahrensrecht
EuZW	 Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWiR	 Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht (Zeitschrift)
f., ff.	 folgende
FA	 Fachanwalt Arbeitsrecht (Zeitschrift)
FamFG	 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit
FamRZ	 Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
Fn.	 Fußnote
FS	 Festschrift
GA	 Generalanwalt
GPR	 Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht
GS	 Gedächtnisschrift
h. M.	 herrschende Meinung
HGÜ	 Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen vom 30. 6. 2005
Hrsg.	 Herausgeber
Hs.	 Halbsatz
i. V. m.	 in Verbindung mit
IHR	 Internationales Handelsrecht (Zeitschrift)
IJPL	 International Journal of Procedural Law
InsO	 Insolvenzordnung
IntVertrR	 Internationales Vertragsrecht
IPR	 Internationales Privatrecht
IPRax	 Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts (Zeitschrift)
IZPR	 Internationales Zivilprozessrecht
IZVR	 Internationales Zivilverfahrensrecht
JZ	 Juristenzeitung
KOM	 Kommission der Europäischen Union
LG	 Landgericht
lit.	 littera (Buchstabe)
LMK	 beck-fachdienst Zivilrecht, in Fortführung der „Kommentierten BGH Recht-

sprechung Lindenmaier-Möhring“
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MDR	 Monatsschrift für Deutsches Recht
MüKo	 Münchener Kommentar
n. F.	 neue Fassung
NJW	 Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR	 Neue Juristische Wochenschrift – Rechtsprechungsreport
Nr.	 Nummer
NZA	 Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
NZFam	 Neue Zeitschrift für Familienrecht
NZG	 Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
OLG	 Oberlandesgericht
PaGüVO	 Verordnung (EU) 2016/1104 des Rates vom 24. 6. 2016 zur Durchführung 

einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Zuständigkeit, des anzu-
wendenden Rechts und der Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Fragen güterrechtlicher Wirkungen eingetragener Partnerschaften

RabelsZ	 Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
RdA	 Recht der Arbeit (Zeitschrift)
RG	 Reichsgericht
RGZ	 Entscheidung des Reichsgerichts in Zivilsachen
RIW	 Recht der Internationalen Wirtschaft (Zeitschrift)
Rn.	 Randnummer(n)
RNotZ	 Rheinische Notar-Zeitschrift
Rom I-VO	 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 17. 6. 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende 
Recht

Rom II-VO	 Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 11. 7. 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzu-
wendende Recht

Rz.	 Randzeichen
S.	 Seite
SGB	 Sozialgesetzbuch
Slg.	 Amtliche Sammlung der Rechtsprehung des EuGH
u. a.	 unter anderem
VersR	 Versicherungsrecht (Zeitschrift)
vgl.	 vergleiche
VO	 Verordnung
WM	 Wertpapier-Mitteilungen Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht
z. B.	 zum Beispiel
ZEuP	 Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZEV	 Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge
ZGR	 Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
ZHR	 Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht
ZIP	 Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZPO	 Zivilprozessordnung
ZZP	 Zeitschrift für Zivilprozess
ZZPInt	 Zeitschrift für Zivilprozess International





§ 1 Einleitung

Parteien im internationalen Rechtsverkehr haben ein Interesse daran, die ge-
richtliche Zuständigkeit vorhersehen zu können. Das Bedürfnis vorhersehbarer 
Gerichtsstände erkennt auch die EuGVVO1 an. Sie soll durch die Regelung der 
Zuständigkeit größtmögliche Rechtssicherheit gewährleisten.2 Um Klarheit zu er-
langen, können die Parteien einen Gerichtsstand nach Art. 25 Abs. 1 EuGVVO ver-
einbaren. Die Gerichtsstände des dispositiven Zuständigkeitssystems der Art. 4 ff. 
EuGVVO sind für die Parteien zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht abseh-
bar. Der allgemeine Gerichtsstand am Wohnsitz des Beklagten aus Art. 4 Abs. 1 
EuGVVO hängt von der Parteirolle im Prozess und dem tatsächlichen Wohnsitz 
zum Zeitpunkt der Klageerhebung ab (Art. 62 und 63 EuGVVO). Zudem hat der 
Kläger die Wahl, an den konkurrierenden Gerichtsständen aus Art. 7 ff. EuGVVO 
zu klagen.3

Die Gerichtsstandsvereinbarung dient zum einen dazu, die wirtschaftlichen Fol-
gen eines Prozesses berechenbarer zu machen. Bei einem Verfahren im Ausland 
können beispielsweise Mehrkosten für ausländische Vertreter, Übersetzer oder 
Reisen anfallen. Zum anderen kann eine unvorhersehbare Zuständigkeit aber auch 
zu Unsicherheit über den Gewinn des Prozesses führen. Die nationalen Gerichte 
wenden ihr eigenes Prozessrecht, Kollisionsrecht und somit gegebenenfalls unter-
schiedliches nationales Sachrecht an.4 Das Erfordernis der Forumplanung erkennt 
der Gesetzgeber deshalb in Art. 25 Abs. 1 EuGVVO an und lässt Zuständigkeits-
vereinbarungen zugunsten mitgliedstaatlicher Gerichte zu.

Die Fixierung des Gerichtsstands ist nicht nur in der Rechtsbeziehung zwischen 
den ursprünglichen Parteien praktisch notwendig. Tritt ein Dritter in das materielle 
Rechtsverhältnis zwischen den Parteien ein, so darf die angesprochene Rechts-
unsicherheit nicht neu entstehen. Die Gerichtsstandsvereinbarung muss unter ge-
wissen Voraussetzungen gegenüber dem Dritten Wirkung entfalten, ohne dass er 

	 1	Verordnung (EU) 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 12. 2012 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidun-
gen in Zivil- und Handelssachen, ABl. L 2012/351, S. 1.
	 2	Jenard-Bericht, S. 15; aufgegriffen in EuGH 17. 6. 1992  – C-26/91, Slg.  1992, I-3967 
Rn. 12 – Handte / TMCS; so auch Erwgr. 15.
	 3	Geimer / Schütze, EuZVR, Art. 25 EuGVVO Rn. 1 ff.; Staudinger / Hausmann, IntVertrR 2, 
Vierter Teil, Rn. 296.
	 4	„Kernstück des internationalen Vertrags und Schlüssel zur Kalkulierbarkeit seiner recht-
lichen Beurteilung“ Basedow, IPRax 1985, 133, 133; Staudinger / Hausmann, IntVertrR 2, Vier-
ter Teil, Rn. 296; Geimer, IZPR, Rn. 1596 ff.; ausführlich zu den Nachteilen des Beklagten bei 
einer Klage im Ausland Mankowski, IPRax 2006, 454, 456.



22 § 1 Einleitung 

zugestimmt hat. Doch ebenso gilt es, den Dritten zu schützen. Er hat ein Interesse 
daran, nicht unvorhergesehen vor einem prorogierten Gericht nach fremdem Recht 
verhandeln zu müssen.5

Ein Dritter kann sich auf verschiedene Weise an der materiellen Rechtsbe-
ziehung der Parteien beteiligen. Von einer Rechtsnachfolge des Erben, über die 
Abtretung, bis hin zu Spezialfällen wie der Haftung des falsus procurator oder 
Ansprüchen des Letztkäufers gegen den Hersteller nach der französischen action 
directe sind unzählige Drittkonstellationen nationaler Rechtsordnungen denkbar. 
In diesen Fällen der Drittbeteiligung stellt sich stets die Frage, ob der Dritte an 
eine Gerichtsstandsvereinbarung der Parteien gebunden ist. Im Regelfall einer 
ausschließlichen Gerichtsstandsvereinbarung könnte er somit nur am vereinbarten 
Gericht klagen und verklagt werden.

Dass es einer subjektiven Wirkungserstreckung auf Dritte bedarf, erkennt auch 
der Gerichtshof an.6 Doch lässt sich der Rechtsprechung kein kontinuierlicher 
Rechtssatz entnehmen, der eine vorhersehbare Lösung für jegliche materielle Dritt-
beteiligung bereithält.7 Drittbeziehungen weisen als Ausnahme zum Grundsatz der 
inter partes Wirkung schon auf sachrechtlicher Ebene eine erhebliche Komplexi-
tät auf. Es treten weitere Interessen des Dritten hinzu, die durch die materiellen 
Regelungen in Ausgleich zu bringen sind. Die nationalen materiellrechtlichen 
Konstellationen sind deshalb ungleichartig und unzählbar. Den mannigfaltigen 
Rechtsverhältnissen prozessuale Wirkungen beizumessen, birgt bereits Schwie-
rigkeiten im abgestimmten Regelungssystem der nationalen Rechtsordnungen.8 
Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten kommt hinzu, dass die vereinheitlichte, 
prozessuale Regelung in der EuGVVO von den materiellrechtlichen Regelungen 
abgekoppelt ist.9 

Schon bei einfacher Lektüre fällt auf, dass sich Art. 25 Abs. 1 EuGVVO keine 
Regelung der Drittwirkung entnehmen lässt. Die Gesetzesauslegung stößt an ihre 
Grenzen. Stattdessen steht das formalistische Regelungskonzept einer Einbezie-
hung des Dritten entgegen. Deshalb muss nach einem Problemaufriss (§ 3) zunächst 
der prozessuale Wertungskonflikt zwischen den Interessen der Parteien und des 

	 5	Zum Interessenkonflikt Generalanwalt Jääskinen, Schlussanträge vom 18. 10. 2012  – 
C-543/10, ECLI:EU:C:2015:274 Rn. 57 – Refcomp / Axa Corporate Solutions; Gebauer, in: FS 
Martiny, 2014, 325, 337 f.
	 6	EuGH 14. 7. 1983 – C-201/82, Slg. 1983, 2503 – Gerling / Amministrazione del tesoro; 
EuGH 19. 6. 1984 – C-71/83, Slg. 1984, 2417 – Tilly Russ / Nova; EuGH 16. 3. 1999 – C-159/97, 
EuZW 1999, 441 – Trasporti Castelletti / Trumpy; EuGH 9. 11. 2000 – C-387/98, EuZW 2001, 
122 – Coreck Maritime / Handelsveem; EuGH 20. 4. 2016 – C-366/13, EuZW 2016, 419 – Profit 
Investment SIM / Ossi.
	 7	Kritisch zur Rechtsprechung Melcher, GPR 2017, 246, 254.
	 8	Zum deutschen Recht Wagner, Prozeßverträge, S. 303 ff.; rechtsvergleichend Jungermann, 
S. 79 ff.
	 9	Gebauer, in: FS Schütze, 2015, 95, 96 f.; zum Problem der Anknüpfung von Drittverhält-
nissen im Internationalen Privatrecht Martiny, in: FS Magnus, 2014, 483, 484.
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Dritten anhand der Prinzipien der EuGVVO untersucht werden. Auf dieser Basis 
wird ein Rechtssatz zur Drittwirkung entwickelt (§ 4). Erst im zweiten Schritt kann 
Art. 25 Abs. 1 EuGVVO herangezogen und untersucht werden, ob sich die Dritt-
wirkung rechtssicher in das Regelungssystem der EuGVVO einfügen lässt (§ 5). 
Zudem wird die Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Drittwirkung im Lichte der 
Rechtssicherheit beurteilt  (§ 6). Letztlich wird analysiert, inwiefern sich Fragen 
der Drittwirkung auch im Europäischen Erb- und Familienrecht stellen und ob die 
für die EuGVVO entwickelten Grundsätze zur Drittwirkung auf Gerichtsstands-
vereinbarungen im Internationalen Familien- und Erbrecht übertragbar sind (§ 7).

Eine rechtsklare Lösung der Drittwirkungsproblematik ist eine Herausforde-
rung, da die vereinheitlichten, prozessualen Wirkungen mit der materiellrecht-
lichen Drittbeteiligung eng verzahnt sind.10 Das Ziel der Arbeit ist, die Probleme 
aus der Verflechtung des materiellen und prozessualen Rechtsverhältnisses offen-
zulegen und somit zur Entwicklung eines rechtssicheren autonomen Systems der 
Drittwirkung beizutragen.

	 10	Gebauer, in: FS Schütze, 2014, 95, 97; zum Schiedsvertrag Neuner, Privatrecht und Pro-
zeßrecht, S. 115.


